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~-::ft:Jf;der T:l~i1agen zu.d':'n sfe 0 ., • eh p.. . ..' .... 
DER,BUNDES"MINIS""TEif . .... .. . - . n grap.l1S • en· roto'kollen des Nationalrates . 

FüR UNTERRICHT UND KUNST XII. Gesetzgebungsperiode 

Zl..010.,124-Parl./71 Wien,am 28. Juli 1971 

~,!ft jA.B. 
;-U . . ' ..,.~o . jJ. 

Präs. im . ~I .o~YSc",]J71 

An die 

K4nzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

'. Parlament 
1010 Wie n . 

Die schriftliche parlamentarische 

Anfrage.Nr. 79o/J-NRI71, die die Abgeordneten Ing. 

Schmitzerund Genossen. am 13. Juli 1971 an mich rich­

teten, beehre' ich mich \'lie folgt zu beantworten:' 

Das Bundesministerium für Unterricht 

und KUnst hat der Verbindtingsstelle der Bundesländer 

und der Landesamt~dir~ktorenko~ferenzin mehrfachen 

Ange15ö1;,en konstruktive Vor:;;chläge zum reibungslosen 

Ablaufd:es Bildstellen~esens unterbreitet, die ·aber von. 

den gena'nnten Konferenzen abgelehnt wurden "Soliegt 

folgende Stellungnahme der Verbindungsstelleder Bundes­

länder mit Schreiben vom 22.12.1964, GZ.LAD . ....:392/102-1-1964, 

zurn:Rundschreiben Nr. 18 der Hauptsteile vom·17.11.1964, 

Zl. 2.661/Bi/1964-U, vo~: 
.'. "'Weiters muß darauf verwiesen werden, 

daß die Bdldsiel~en Landesdienststellensind, sodaß ihre 

persone'lle und saChliche ,Ausstattung Landessache ist." 

v.leiters liegt ein Beschluß der Landesamts­

direktorenkonfer.enz vom 24.4~1968, vor, der ebenfalls von der 

Verbindungsstelle der Bund"esl'änder an dasho. Ministerium 

mit GZ.VSt-1'5111-1968 vom 26.4.1968 weitergeleitet wurde: 
"Die Lahdesamtsdirektorenkonferenz spricht 

sich insbesondere im Htnblick ~ufden gegenwärtigen Lehrer­

mangel gegen jede Komplizierungund EinfÜhrung einer 

. I . 
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Mehrg~leisigkeit bei der audio-visuellen EPziehung aus 

und auch gegen jedwede Ausweitung der Orga~isation des 
, e 

Bildstellenwesens im Sinne einer Trennung zwischen päd-

agogischen und administrativen Belangen." 

Auf Grund der vorzitierten Stellung­

,nahmen der Bundesländer und der auch in diesem Zusammen­

hang ausgesprochenen Beanstandung durch de~ Rechnungshof 

(Eins~h~ubericht vom 7.4.1967, Zl. 748/8/67) konnte 

keine andere Folgerung gezogen werden, als die festge­

stellte unstatthafte Beteiligung des 'Bundes an den 

Landes- und Bezirksbildstellen durch künftigen Entfali 

der Lehrpflichtermäßigung für die an diesen Bildstellen 

besehE{rtigten Lehrer aufzuheben. Diese f1aßnahme tra~ 
nach~Ablauf des Schuljahres 1970/71 in Kraft (GZ1o 

~803.261-I/8A/71 vom 10.3.1971) undsöllte 1en beteiligten 

Landeslehrerdiensthoheit~behörden Gelegenh~it geben, ihre 
, I 

gegenü~er .der Verbind~ng~stelle der, Bundesländer u~d dem 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst:geäußerten 

Stellungnahmen zu "re'Vidiere'n, "'ifodaß eine gedeihliche 

Zusammenarbeit aller am Bildstellenwesen interessierten 

Behörden zum Schulbe'ginn Herbst 1971 g~sic~ert ist. 
I 

Es dare darauf hingewiesen:werd~n, daß 

in einigen Bundesländern keine LehrpflichtJrmäßigungen 

in Anspruch genommen \vercien, da nicht allelLandesbild­

stellen~eit~r Lehrer sind. Bei die~e~ BundJsländern trat , I' 

d~rch ~en vorzitierten Aufhebqngse~laß kei~e ~nderung 
im gut' ausgebau:ten Bildstellenw:es'en ein. 

Die ~inzelrien Fragen beantworte ich 

daher wie folgt: 

ai 1) Solange die einzelnen Landesregie­

rungenihre Ein~tellung ("Bildstellen sind Landesdienst­

stelle,n") nicht ändern, kann nach ho . Auffassung nur elne 

Kompromißlös,ttngf,ür. a).le beteiligten Stellen zum Ziel 
" :~;-~: .. ,:' .. ~ '.: - /~ -..... . 

führen. Das Bunde~ministerium fü~Unterrichtund Kunst 

hat daher den Rechnungshof zu folgendem Vorschlag um 

Stellurignahme gebeten: 

,. 
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Kostentragung der ersten Hälfte der 

bi::~her für unumgänglich notwendig erachteten Lehrpflicht-· 

.ermäßigung der in'den Landes- und Bezirksbildstellen 

tätigen Landesl~hrer (die bisher zwischen 6 und 12 Wochen­

stunden betragen haben) gemäß § 31 (2) Lehrerdienst­

rechtsgeset~ ohne Minderung der Bezüge im öffentlichen 

Inieresse durcti denBund, 6ie ~ostentragung der ande~en 

Hälf·te gegen Ersatz der Vertretungskosten mit Bei trags­

leistung durch die Bundesländer.Durch(.ii,~se Regelung 

könnte in d~h betroff~nen~u~d~i{~ridern ~~~~ umständ­

liche und arbeitsintensive Einzelabrechnung zwischen 

Bun,d und Land e:rspart VJerden, während für diej enigen 

Bundes,länder, in denen k~irie Landeslehrer im Bildstellen­

wesen ~erwendet werden, eine Änderung in der bisher ge­

übten Vorgangsweise.nicht eintritt. 

fui Zustimmung durch den Rechnungshof 

wäre der Fortbestand der Bildstellen gesichert, aller­

dingsunter angemessener Beteiligung der Bundesländer.· 

Sollte die ~nge~~rebtePauschalabgeltung 
nicht möglich sein, so könnte der fUr,Bundesschulenge­

l~istete Aufwand im Verrechnungsweg abgegolten werden. 

ad 2) Die zuständigen Vertreter der Lan­

deslehrerdiens>thoheitsbehörden wurden in Einzelaussprachen 
-?-.. 

ers,ucht, die ablehnende Stellungnahme ihrer Landesregierun­

gen üb~rprüfen zu lassen,da von den Landes~chulräten die 

Weitergewährungde~ Lehrpflichtermäßigungen beantragt 

worden ist. Da eine positive AntragsteIlung hinsichtlich 

der weiteren Lehrpflichtermäßigungen erst inden letzten 

Tagen eingelangt ist, kann.uber den Verlauf dieser Ver­

handlurigen nbch keine Aussage gemacht werden. 

ad 3) Der Aufbau einer eigenen Dienststel­

lemrganisation wird derzeit nicht in Betracht kommen, weil 

inden schon erwähnten Bundesländern, die keine Lehr~r 

'.J. 
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,.JmBildstellenwesen beschäftigen) nicht die geringsten 

SChwierigkeiten auftreten und die Verpflichtung der 

S~hulerhalter für die äußere Gestaltung des Unterrichtes, 

das ist u.a. die Beistellung von audiovisuellen Hilfs­

mitteln im Pflichtschulwesen, durch Verfassungsgesetz 

festgelegt ist. 

I 
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